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36/25 
 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gruppe Harpfing, Sitz Kienberg, Land-
kreis Traunstein, für das Wirtschaftsjahr 2025 
 
 
Auf Grund der §§ 10, 20 und 21 der Verbandssatzung und des Art. 40 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die 

Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband 
folgende Haushaltssatzung: 
 
 

I. 
 

§ 1 
 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 

 
wird im Erfolgsplan 

 in den Erträgen auf 1.488.100 Euro 
und 
 in den Aufwendungen auf 1.488.000 Euro 
 
und im Vermögensplan 
 in den Einnahmen und Ausgaben auf 2.990.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßen wird auf
 2.300.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
1) Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 

 
2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 
wird auf                  245.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
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Kienberg, 1. April 2025 
 
 
 
 
Reithmeier 
Verbandsvorsitzender 
 

 

II. 
 
Das Landratsamt Traunstein hat mit Bescheid vom 28.03.2025, Az.: K.20-940-240009, den Gesamtbetrag 
der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 71 Abs. 2 GO) genehmigt.  
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt ab dem Tag der Veröffentlichung der Haushaltssatzung bis 
zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des Zweckver-
bandes in Raiffeisenstr. 40 83361 Kienberg, öffentlich während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht 
auf (Art. 24 KommZG i. V. m. Art. 65 Abs. 3 GO). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
37/25 
Az.: 4.41-8240.05-250001 
 
 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
Antrag gemäß § 4 BImSchG auf Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der NQ2-Anlage 

(Nitroguanidin-2-Anlage) am Standort Schalchen auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1844/2, Gemarkung/ 
Gemeinde Tacherting durch die Alzchem Trostberg GmbH, Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg – 
Öffentliche Bekanntmachung gem. § 12 Abs. 1 Satz 5 der 9. BImSchV 
 
 

Bekanntmachung 
 
Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wurden die Antragsunterlagen in 
der Zeit vom 31.01.2025 bis einschließlich 28.02.2025 zur Einsichtnahme ausgelegt. In der Zeit vom 
31.01.2025 bis einschließlich 31.03.2025 bestand die Möglichkeit, Einwendungen gegen das Vorhaben 
vorzubringen.  
Nachdem keine Einwendungen erhoben wurden, hat das Landratsamt Traunstein entschieden, keinen 
Erörterungstermin durchzuführen.  
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 12 Abs. 1 Satz 5 der 9. BImSchV bekannt gegeben.  
 
 
Traunstein, 01.04.2025 
Landratsamt Traunstein 
 
 
 
 

 
Christian Nebl 
Abteilungsleiter 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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38/25 
 
 
Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes Achental, Lkr. Traunstein, für das Haushaltsjahr 2025 
 

Haushaltssatzung 
        

des Abwasserzweckverbandes Achental 
 

Lkr. Traunstein 
für das Haushaltsjahr 

2025 
 

I. 
 
Aufgrund Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der 
Abwasserzweckverband folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit    1.301.370,00 € 
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit      759.500,00 € 

 
ab.  
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  
 

§ 4 
 

(1) Umlagen Soll - Umlagen Festsetzung 
  € 
a) Betriebs- und Verwaltungskostenumlage   U-Abschnitt 7000 812.170,00 
b) Betriebs- und Verwaltungskostenumlage   U-Abschnitt 7001 155.300,00 
c) Investitionsumlage (Verbandsanlagen)      U-Abschnitt 7000 430.000,00 
d) Investitionsumlage (Mitgliedsgemeinden)  U-Abschnitt 7000 0,00 
e) Investitionsumlage (Mitgliedsgemeinden)  U-Abschnitt 7001 30.000,00 
f) Zinsumlage 2 (Verbandsanlagen) 0,00 
g) Zinsumlage 5 (Mitgliedsgemeinden) 0,00 
h) Tilgungsumlage 2 (Verbandsanlage) 0,00 
i) Tilgungsumlage 5 (Mitgliedsgemeinden) 0,00 
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(2) Umlagen Maßstab      

 

a) Für die Umlage nach Abs. 1 Buchstabe a wird der Umlagen Maßstab je zur Hälfte nach der einge-
leiteten Abwassermenge des Vorjahres jeder Mitgliedsgemeinde und zur Hälfte nach den Einwoh-
nerwerten nach Abs. 3 festgesetzt (§ 22 Abs. 3 Verbandssatzung = VS). 

b) Für die Umlagen nach Abs. 1 Buchstabe c, f und h wird der Umlagen Maßstab nach den Einwoh-

nerwerten nach Abs. 3 festgesetzt (§ 22 Abs. 2 VS). 

c) Die Umlagen nach Abs. 1 Buchstabe b, d, e, g und i werden nach dem tatsächlichen Aufwand auf 
die jeweilige Mitgliedsgemeinde umgelegt (§ 22 Abs. 4 VS). 

(3) Einwohnerwerte 
 
 Einwohnerwerte für den Umlagen Maßstab nach Abs. 2 Buchstabe a und b: 
 
 

Gemeinde Einwohnerwerte in % 

   

Markt Grassau 10.958 43,83 

Marquartstein 4.330 17,32 

Unterwössen 5.031 20,12 

Schleching 3.087 12,35 

Staudach-Egerndach 1.594 6,38 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 100.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
Grassau, den 01.04.2025    
 
 
 
Gaukler Martina 
2.Verbandsvorsitzende 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Traunstein hat mit Schreiben vom 26.03.2025, Az.: K.20-940-240009, die Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan geprüft. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Festsetzungen. 
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III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt ab dem Tag der Veröffentlichung der Haushaltssatzung bis 
zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des Zweckverban-
des Im Erlach 8, 83224 Grassau, öffentlich während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht auf (Art. 24 
KommZG i. V. m. Art. 65 Abs. 3 GO). 

_______________________________________________________________________________________ 
Josef Konhäuser 

Gewählter Stellvertreter des Landrats 
 
 
 


